
Satzung
der Stadt Kelsterbach vom 30.10.2024 über eine

Veränderungssperre
im Gebiet des in Aufstellung befindlichen Bebauungsplanes Nr. 3/2024 „Grundstück Pfarrei

Herz Jesu"

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kelsterbach hat gemäß §§ 14 und 16 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBI. I S.
3634), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Juli 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 221),

in Verbindung mit § 5 Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 07. März 2005 (GVBI. S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom

16. Februar 2023 (GVBI. S. 90, 93), am 23.09.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Zweck der Satzung

Zweck der Satzung ist die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Gebiet

des zur Aufstellung beschlossenen Bebauungsplanes Nr. 3/2024 „Grundstück Pfarrei Herz
Jesu" gemäß den im Aufstellungsschluss zum Bebauungsplan genannten Planungszielen,
insbesondere die Sicherung einer mit der Umgebungsbebauung verträglichen Bebauung und
Sicherung der verkehrlichen Situation.

§ 2 Geltungsbereich
Der Geltungsbereich der Satzung ist in der Anlage 1 dargestellt und umfasst das Grundstück

mit der amtlichen Katasterbezeichnung Gemarkung Kelsterbach, Flur 1, Flurstück 807/3.

Der in Anlage 1 beigefügte Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung.

§ 3 lnhalt der Veränderungssperre

Im Geltungsbereich der Satzung dürfen

1. Vorhaben im Sinne des § 29 BauGB nicht durchgeführt werden und bauliche Anlagen

nicht beseitigt werden;

2. erhebliche oder wesentlich wertsteigernde Veränderungen von Grundstücken und bau-

lichen Anlagen, deren Veränderungen nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder an-
zeigepflichtig sind, nicht vorgenommen werden.

Von der Veränderungssperre können Ausnahmen zugelassen werden, wenn überwiegende
öffentliche Belange nicht entgegenstehen. Die Entscheidung über Ausnahmen trifft die Bau-

genehmigungsbehörde im Einvernehmen mit der Stadt.

§ 4 lnkrafttreten und Geltungsdauer

Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. Die Satzung tritt
nach Ablauf von zwei Jahren oder, sobald und soweit die Bauleitplanung rechtsverbindlich ist,

außer Kraft.
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Ausoefertiot:

Es wird bestätigt, dass der lnhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der

Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßge-

benden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Kelsterbach, den 30.10.2024/SM

DER MAGISTRAT DER

STADT KELSTERBACH

(Ockel)

Bürgermeister
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Anlage 1: Räumlicher Geltungsbereich der Satzung
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